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DIE LINKE. im Rat der Stadt Bochum, 44777 Bochum 

 
 

Bochum, den 03.12.2021 
 
 

Anfrage der Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt Bochum 

zur 7. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am  

15. Dezember 2021 

 

Umgang des Jobcenters mit Betriebskosten-

abrechnungen 
 

Im Zuge der Vorlage von Betriebskostenabrechnungen beim Jobcenter kam es Berichten 

zufolge zu Problemen. Dabei wurden offenbar Leistungskürzungen ausgesprochen, obwohl 

der Vermieter bzw. die Vermieterin gemäß den rechtlichen Fristen noch Zeit hatte, die 

Abrechnung zu erstellen. 

 

DIE LINKE. im Rat der Stadt Bochum fragt an: 

 

1. Welche Verfahrensabläufe gibt es beim Bochumer Jobcenter in Bezug auf die Vorlage 

von Betriebskostenabrechnungen? 

 

2. Wann fordert das Jobcenter die Betriebskostenabrechnungen an? Wird sich hierbei an 

den rechtlichen Fristen, die für Vermieter bzw. Vermieterinnen bei der Erstellung der 

Abrechnungen besteht, orientiert? 

 

3. Wenn sich das Jobcenter nicht an den rechtlichen Fristen für die Erstellung der Betriebs-

kostenabrechnungen orientiert: 

 

a) Warum weicht das Jobcenter davon ab? 

 

b) Warum müssen Betroffene das Jobcenter schriftlich auf die rechtlichen Fristen für 

Vermieter bei der Erstellung von Betriebskostenabrechnungen hinweisen und 

anzeigen, dass die Abrechnung noch nicht vorliegt? Wird hier nicht ein Mehr-

aufwand für die Beschäftigten des Jobcenters erzeugt? 

 

An die Vorsitzende 

Frau Ayse Balyemez 

 

im Rat der Stadt Bochum 
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c) Weist das Jobcenter auf die Möglichkeit, das Fehlen der Betriebskosten-

abrechnung anzuzeigen, ausdrücklich hin? 

 

4. Gibt es Fälle, bei denen das Jobcenter Leistungskürzungen aufgrund einer fehlenden 

Betriebskostenabrechnung ausgesprochen hat (bitte für 2018 bis 2021 angeben)? Wenn 

ja: 

 

a) In wie vielen Fällen ist das insgesamt passiert? 

 

b) In wie vielen Fällen war die rechtliche Frist für die Erstellung der Abrechnung 

durch den Vermieter noch nicht abgelaufen? 

 

c) In wie vielen Fällen wurde eine Leistungskürzung trotz Mitteilung über das Fehlen 

der Abrechnung ausgesprochen? 

 

d) Wie hoch sind die ausgesprochenen Leistungskürzungen? 

 

e) In wie vielen Fällen kam es durch die Leistungskürzungen zu einer Kündigung der 

Wohnung durch den Vermieter? 

 

Gültaze Aksevi 


